
 
 
 
Bezirksspielwart: Toni Kinz, An den Bruchwiesen 1, 64853 Otzberg, 28. August 2011 
Tel.: 06163/4462, Fax: 06163/4462, mailto: spielwart@hhv-odenwald-spessart.de 
 
 

Besondere Durchführungsbestimmungen für Meisterschaftsspiele des Bezirkes 
Odenwald/Spessart Hallenrunde 2011/2012 

 

1. Die Meisterschaftsspiele werden nach der Satzung und den Ordnungen des HHV und den „Allgemeinen 

Durchführungsbestimmungen“ des HHV vom 10.05.11 sowie den gültigen Handball-Regeln ausgetragen. 
 

2. Für alle Spiele des Bezirkes Odenwald/Spessart ist ein Spielbericht in fünffacher Ausfertigung zu erstellen. Der 

Heimverein hat für jedes Spiel einen Spielbericht vorzubereiten, der vom Gastverein zu ergänzen und spätestens 15 
Minuten vor Spielbeginn den Schiedsrichtern zu übergeben ist. Die Eintragung der Spieler/innen muss mit aufsteigender 
Nummerierung erfolgen, später ankommende Spieler/innen werden am Ende der Eintragungen nachgetragen. Die 
Mannschaftsverantwortlichen übernehmen mit ihrer Unterschrift die Verantwortung für die Angaben über ihre Mannschaft. 
Der Heimverein übergibt den Schiedsrichtern vor dem Spiel je einen Freiumschlag mit der Anschrift des entsprechenden 
Klassenleiters (Klaus Aßfalg, Rocco Finger oder Toni Kinz) und des Bezirksschiedsrichterwartes (Reinhard Arnold). Bei 
Spielern mit Jugendpass ist zur Spielausweisnummer zusätzlich auch das Geburtsdatum einzutragen und von den SR im 
Bericht das Erwachsenenspielrecht zu vermerken. Je eine Ausfertigung des Spielberichtes erhalten nach Spielende die 
beiden Mannschaftsverantwortlichen, der Schiedsrichter, der jeweilige Klassenleiter und der Bezirksschiedsrichterwart 
 

3. Der Mannschaftsverantwortliche jeder Mannschaft übergibt vor dem Spiel den Schiedsrichtern die Spielausweise der 

zum Einsatz kommenden Spieler. Fehlende Ausweise sind im Spielbericht zu vermerken (Geburtsdatum u. Unterschrift) 
und unaufgefordert innerhalb von fünf Tagen nach dem Spiel beim Klassenleiter vorzulegen. 
 

4. Bei den Spielen der Bezirksoberliga und Bezirksliga A Männer und der Bezirksoberliga Frauen stellt der Heimverein 

den Zeitnehmer, der Gastverein den Sekretär. In den unteren Ligen stellt der Heimverein den Zeitnehmern, der 
Gastverein kann einen Sekretär stellen. Es können nur solche Sportfreunde/innen zum Einsatz kommen, die im Besitz 
eines gültigen SK/ZN-Ausweises oder SR sind. 
 

5. Die Zulässigkeit von Werbung auf Spiel- und Trainingskleidung auf dem Spielfeld und während des Spiels richtet sich 

nach § 56 Spielordnung und § 19 Schiedsrichterordnung. Im Interesse der Trikotwerbung von ortsansässigen Firmen, 
muss bei gleicher oder verwechselbarer Spielkleidung der Gastverein die Spielkleidung wechseln. Mannschaften, die in 
SIS keine Angaben über ihre Spielkleidung gemacht haben, müssen immer die Spielkleidung wechseln. Die schwarze 
Spielkleidung ist den SR vorbehalten. 
 

6. Anträge auf Spielverlegungen sind mit der Stellungnahme der gegnerischen Mannschaft so rechtzeitig beim 

Klassenleiter zu stellen, dass eine ordnungsgemäße Benachrichtigung der SR und SK/ZN sowie der Medien möglich ist. 
Die Verlegung ist erst gültig, wenn sie schriftlich vom Klassenleiter bestätigt wurde. Beträgt die Frist bei einer Verlegung 
weniger als 10 Tage, so ist die Zustimmung beider Mannschaften und des zuständigen Schiedsrichteransetzers 
einzuholen. Der § 46 der Spielordnung ist zu beachten. Die Spielverlegung ist mit dem entsprechenden Online-Formular 
zu beantragen. Bei Spielausfällen infolge höherer Gewalt, einigen sich beide Vereine auf einen neuen Termin und teilen 
diesen innerhalb einer Woche dem zuständigen Klassenleiter mit. Spiele die von einem Verein weniger als 24 Stunden 
vor der Anwurfzeit abgesagt werden, ohne dass die Ursache auf „höherer Gewalt“ beruht, gelten in jedem Fall als 
„schuldhaft nicht angetreten“ im Sinne von § 25 (1) Ziffer 1 RO. 
 

7. Nach Abschluss der Meisterschaftsspiele entscheiden die maßgeblichen Tabellenplätze über Auf- und Abstieg. Bei 

Punktgleichheit finden die § 43 und § 44 der Spielordnung des HHV Anwendung 
 

8. Anschriften der Klassenleiter  
Bezirksoberliga Männer 
Toni Kinz 
An den Bruchwiesen 1, 64853 Otzberg 
Tel.: 06163/4462, Fax: 06163/4462 
mailto: spielwart@hhv-odenwald-spessart.de 

mailto:spielwart@hhv-odenwald-spessart.de


Bezirksliga A und B Männer 
Rocco Finger 
Schlesierstraße 24a, 63820 Elsenfeld 
Tel.: 06022/509125, Fax: 0180599998601604 
mailto: roccofinger@gmx.de 
 

Bezirksliga C1 und C2 Männer 
Klaus Aßfalg 
Schechweg 17, 63897 Miltenberg 
Tel.: 09371/9471879, Fax: 032223764564 
mailto: klaus.assfalg@t-online.de 
 
 

Bezirksoberliga Frauen 
Toni Kinz 
An den Bruchwiesen 1, 64853 Otzberg 
Tel.: 06163/4462, Fax: 06163/4462 
mailto: spielwart@hhv-odenwald-spessart.de 
 

Bezirksliga A Frauen 
Klaus Aßfalg 
Schechweg 17, 63897 Miltenberg 
Tel.: 09371/9471879, Fax: 032223764564 
mailto: klaus.assfalg@t-online.de 
 

9. Die Schiedsrichtergestellung erfolgt ausschließlich über den Schiedsrichterwart oder Schiedsrichtereinteiler. Direkte 

Absprachen mit den Schiedsrichtern sind nicht zulässig. Bei Nichterscheinen oder verspätetem Erscheinen der 
Schiedsrichter ist nach § 77 SpO zu verfahren.  
 

Der Heimverein ist verpflichtet, den Schiedsrichtern einen separaten Umkleideraum zur Verfügung zu stellen, der über 
einen Tisch mit Sitzgelegenheit und eine Duschmöglichkeit verfügen sollte. 
 

Die Schiedsrichterkosten sind direkt nach dem Spiel in der Kabine auszuzahlen. Nach Rundenschluss erfolgt ein 
Kostenausgleich aller an einer Klasse beteiligten Vereine. 
 

Die Schiedsrichtereinteilung in den einzelnen Klassen erfolgt durch: 
 

Bezirksoberliga Frauen/Männer, Bezirksliga A und B Männer 
Wieland Jenett 
Waldstr. 48, 64354 Reinheim 
Tel.: 06162/5891, Fax: 06162/85888 
mailto: wieland.jenett@t-online.de 
 

Bezirksliga A Frauen, Bezirksliga C1 und C2 Männer 
Sybille Krenz 
Krohenfeldweg 14, 63743 Aschaffenburg 
Tel.: 06021/446820 o. 69248, Fax: 06021/446820 
mailto: sibyllekrenz@web.de 
 

10. Die Ergebnismeldung erfolgt durch den Heimverein direkt in SIS. Die Vereine der Bezirksoberligen veranlassen, 

wegen der automatisierten Verknüpfung zwischen SIS und dem Videotext des „Hessenfernsehen“, unmittelbar nach 
Spielende (maximal 30 Minuten) die Ergebniseingabe. Für alle unteren Klassen ist die letzte Eingabemöglichkeit Sonntag 
20.00 Uhr. In Ausnahmefällen kann die Meldung telefonisch an: 
 

Udo Mühlsiegel 
Tel.: 06063/57548 
 

erfolgen. 
 

Bei nicht rechtzeitiger Meldung wird der Heimverein mit einer Ordnungsstrafe gemäß § 25 (1) Ziffer 10 RO belegt. 
 

11. Auf- und Abstiegsregelung Hallenrunde 2011/2012 
 

Männer 
 

Bezirksoberliga 
Der Meister steigt in die Landesliga Süd auf, der Tabellenletzte steigt in die Bezirksliga A ab. 
Steigt eine oder mehrere Mannschaften aus der LL Süd in die Bezirksoberliga ab, bestreiten der zweit Platzierte der 
Bezirksliga A und der letztmögliche Absteiger aus der BOL zwei Relegationsspiele um den Verbleib bez. Aufstieg zur 
Bezirksoberliga, wobei der klassenhöhere Verein zunächst Heimrecht hat. 
Gibt es keinen Absteiger aus der Landesliga Süd entfallen die Relegationsspiele, da der Tabellenzweite aus der 
Bezirksliga A automatisch in die Bezirksoberliga aufsteigt. Gibt es zwei oder mehr Absteiger aus der Landesliga Süd 
erhöht sich die Zahl der Absteiger aus der BOL. 
 



Bezirksliga A 
Der Meister steigt in die Bezirksoberliga auf, der Tabellenletzte steigt in die Bezirksliga B ab. 
Die Anzahl der Absteiger aus der Landesliga Süd bestimmt, ob der Tabellenzweite direkt in die Bezirksoberliga aufsteigt, 
oder ob er die Relegationsspiele austragen muss (s. Regelung in der Bezirksoberliga). Der letztmögliche Absteiger der 
Bezirksliga A bestreitet zwei Relegationsspiele gegen den Tabellenzweiten der Bezirksliga B um den Verbleib bzw. 
Abstieg aus der Bezirksliga A, wobei der Klassenhöhere Verein zunächst Heimrecht hat. 
 

Bezirksliga B 
Der Meister steigt in die Bezirksliga A auf, die beiden Tabellenletzten steigen in die Bezirksliga C ab. 
Die Anzahl der Absteiger aus der Landesliga Süd bestimmt, ob der Tabellenzweite direkt in die Bezirksliga A aufsteigt, 
oder ob er die Relegationsspiele austragen muss (s. Regelung in der Bezirksoberliga). Der letztmögliche Absteiger der 
Bezirksliga A bestreitet zwei Relegationsspiele gegen den Tabellenzweiten der Bezirksliga B um den Verbleib bzw. 
Abstieg aus der Bezirksliga A, wobei der Klassenhöhere Verein zunächst Heimrecht hat. 
 

Bezirksliga C1 und C2 
Die Meister steigen in die Bezirksliga B auf. 
 

Frauen 
 

Bezirksoberliga 
Der Meister steigt in die Landesliga Süd auf, der Tabellenletzte steigt in die Bezirksliga A ab. 
Steigt eine oder mehrere Mannschaften aus der LL Süd in die Bezirksoberliga ab, bestreiten der dritt Platzierte der 
Bezirksliga A und der letztmögliche Absteiger aus der BOL zwei Relegationsspiele um den Verbleib bez. Aufstieg zur 
Bezirksoberliga, wobei der klassenhöhere Verein zunächst Heimrecht hat. 
Gibt es keinen Absteiger aus der Landesliga Süd entfallen die Relegationsspiele, da der Tabellendritte aus der Bezirksliga 
A automatisch in die Bezirksoberliga aufsteigt. Gibt es zwei oder mehr Absteiger aus der Landesliga Süd erhöht sich die 
Zahl der Absteiger aus der BOL. 
 

Bezirksliga A 
Der Meister und der Zweitplazierte steigen in die Bezirksoberliga auf. Die Anzahl der Absteiger aus der Landesliga Süd 
bestimmt, ob der Tabellendritte direkt in die Bezirksoberliga aufsteigt, oder ob er die Relegationsspiele austragen muss (s. 
Regelung in der Bezirksoberliga). 
 

Termine für alle Relegationsspiele sind: 12/13.05.12 und 19/20.05.12. 
 

Der Bezirksspielausschuss kann nach Abschluss der Hallenrunde 2011/2012 und nach Meldung der Vereine für die 
Hallenrunde 2012/2013 Änderungen der Spielklassen vornehmen. 
 

12. Für Rechtsfälle, die sich aus dem Spielverkehr des Bezirkes Odenwald/Spessart ergeben, ist in erster Instanz das 

Bezirkssportgericht Odenwald/Spessart zuständig. Rechtsbehelfe sind an den Vorsitzenden des Bezirkssportgerichts 
Gerfried Born  

Am Bergweg 10, 63762 Großostheim  

Tel: 06026/1686  

Fax: 06026/998467  

mailto: sportgericht@hhv-odenwald-spessart.de 
zu richten, eine Durchschrift ist dem Klassenleiter zuzusenden. 
 

13. Auskünfte bei Einsprüchen/Rechtsbehelfen bzw. Rechtsverfahren können beim Bezirksrechtswart 

Gerald Fischer  
Am Lindenhof 24, 64807 Dieburg  
Tel.: 06071/24435  
Fax: 06071/82235  
mailto: rechtswart@hhv-odenwald-spessart.de 
eingeholt werden. 
 
 

Ich wünsche den Spielen einen sportlichen und fairen Verlauf. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Toni Kinz 
 

mailto:%20sportgericht@hhv-odenwald-spessart.de
mailto:%20rechtswart@hhv-odenwald-spessart.de

